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 Dr. Martha Stocker

	Assessorin für Sozialvorsorge und Familienpaket, für die Ordnung der Pflegebetriebe und 
für die regionale Zusatzrente
	Assessora alla previdenza e al pacchetto famiglia, all’ordinamento delle aziende di servizio alle persone e alla previdenza complementare



Memo: Regionales Familienpaket 2005-2008

Eingeführte Neuerungen 2005:

· Regionales Familiengeld: ab dem zweiten Kind bis zum 18. Lebensjahr, nach Einkommen gestaffelt
· Beitrag zur rentenmäßigen Absicherung der Erziehungszeiten für die Betreuung der Kinder bis zum dritten Lebensjahr, jährlich bis zu 3.500 Euro (max. 12 Monate bzw. 15 Monate, wenn der Vater des Kindes den Elternurlaub für mind. 3 Monate in Anspruch nimmt. Bei Wiedereinstieg mit Teilzeit die Hälfte des Beitrages. 

· Beitrag für rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten für die Betreuung schwerst pflegebedürftiger Familienangehörigen, jährlich bis zu 3.500 Euro (bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzungen für die Dienstalters- oder Altersrente), solange die Pflege zu hause möglich und notwendig ist, bei Teilzeit die Hälfte des Beitrages. 

· Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der im Haushalt tätigen Personen 

· Zuschuss auf Einzahlung Zusatzrente, für Hausfrauen bzw. Personen, die nicht die Voraussetzungen für die freiwillige Weiterversicherung haben (s.o.):bis max. 500 Euro jährlich, begrenzt auf  max. 10 Jahre, einkommensabhängig
Ausweitung für das regionale Familienpaket 2008: 

· die Ausdehnung des Familiengeldes auf Familien mit einem Kind bis zum Alter von 6 Jahren (ein Tag vor 7. Geburtstag),  rückwirkend ab 1.1.2008. Je nach Einkommen können diese Ein-Kind-Familien mit einer Summe von bis zu 840 Euro jährlich rechnen. 

· Familiengeld: Anpassung auf Inflationsrate und Erhöhung der Einkommensstufen um 4,55 %, sowie der einzelnen Beträge des Familiengeldes

· Erhöhung des Rentenbeitrages für Erziehungszeiten: Dieser Beitrag wird in der Höhe der freiwilligen Einzahlung bei NISF/INPS ausgezahlt, und zwar bis max. 6.000 Euro. Bei Einzahlung in den Zusatzrentenfonds und andere Formen der Absicherung bleibt der max. Beitrag bei 3.500 Euro pro Kind und Jahr. 
· Verdoppelung des Rentenbeitrages für Erziehungszeiten für Teilzeitarbeitende: der bisher vorgesehene Beitrag wird von einem auf zwei Jahre ausgedehnt. 
· Abgeändert werden auch die Zugangsvoraussetzungen für die freiwillige Weiterzahlung für Hausfrauen. Wenn  sie keine Pflege leisten und keine Kinder unter 18 Jahren haben: Der Beitrag in diesem Falle von etwa 1450 Euro pro Jahr wird in diesem Falle gewährt, wenn sie das 55. Lebensjahr bereits überschritten haben.  
· Beiträge für die rentenmäßige Absicherung von Pflegezeiten: Beitrag von 1.450 Euro für die Rentenabsicherung in der 1. und 2. Pflegestufen vorgesehen, und von 3.500 Euro in der 3. und 4.  Pflegestufe. Der Zeitraum für diese Beiträge ist im Gegensatz zu den Erziehungszeiten nicht begrenzt auf ein Jahr, sondern so lange die Pflege von Familienangehörigen zuhause möglich und notwendig ist (die Maßnahmen wurden nur auf die neuen Pflegestufen angepasst.). Der Beitrag soll in Zukunft nun auch dann zustehen,  wenn die Betreuten (sowohl minder- wie volljährige) eine Struktur bzw. die Schule besuchen.
· Beiträge für die rentenmäßige Absicherung von Pflegezeiten für Eltern Behinderter Kinder: Beitrag von 6.000 Euro bis das Kind (74% Invalidität) 5 Jahre alt ist. 
Es gibt noch eine Reihe von einer technischer Anpassungen, dies sind aber die zentralen Punkte. 

Bozen, 22. Mai 2008
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